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Stadt Buchen, Stadtteil Hollerbach; Bebauungsplan „Nussbaum“ 

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 
DER STADT BUCHEN, STADTTEIL HOLLERBACH, 
"NUSSBAUM" 

RECHTSGRUNDLAGEN  

Baugesetzbuch (BauGB)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr.394) m.W.v. 01.01.2024 
geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Gesetz 
vom 20.11.2023 (GBI. S. 422) m.W.v. 25.11.2023 geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB    am 05.11.2019 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 19.+ 20.11.2019 

3. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB am 19.04.2021 – 21.05.2021 

4. Billigung des Bebauungsplanentwurfs  am 22.05.2023 
und Auslegungsbeschluss 

5. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 BauGB 

5.1 Bekanntmachung: am 19.09.2024 

5.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung am 25.09.2024 – 28.10.2024 

6. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 02.12.2024 

7. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 17.12.2024 
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Stadt Buchen, Stadtteil Hollerbach; Bebauungsplan „Nussbaum“ 

TEXTLICHER TEIL 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrages wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

 Wohngebäude, 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

Unzulässig sind: 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

Die nach § 4 Abs.3 Nr. 1 – 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans. 

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16-21a BauNVO) 
2.1 Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhenlage und Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulässige First- und Traufhöhen gemäß 
Planeintrag festgesetzt. Dabei ist die maximal zulässige Firsthöhe (FHmax) das Maß von der 
festgelegten Bezugsebene bis zum höchsten Punkt der Oberkante der geneigten Dachhaut 
(siehe Erläuterungsskizzen). Die maximal zulässige Traufhöhe (THmax) ist das Maß von der 
festgelegten Bezugsebene bis zum Schnittpunkt von aufgehender Außenwand mit der 
Dachhaut. Bei Gebäudevor- und -rücksprüngen ist die gemittelte Traufhöhe zu messen. Bei 
Flachdächern bemisst sich die maximal zulässige Traufhöhe an der obersten 
Außenwandbegrenzung (Attika). 

Die Höhenlagen der Hauptgebäude werden durch die Festlegung eines Bezugspunktes 
definiert und beschreibt die Erscheinung des Gebäudes in der baulichen 
Umgebungssituation. Dieser Bezugspunkt für die Messung der Trauf- und Firsthöhe ist die 
Straßenhöhe angrenzend an die Mitte des jeweiligen Baugrundstückes. 

Sie wird Sie ist nicht mit der Erdgeschossfußbodenhöhe oder der Fußbodenhöhe zu 
verwechseln. Diese dürfen abweichend von der Bezugsebene festgelegt werden, sofern 
dabei die maximal zulässige First- und Traufhöhe nicht überschritten werden.  
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Dabei werden folgende Höhen festgelegt. 

 max. Traufhöhe: talseits 6,00 m / bergseits 7,50 m 
 max. Firsthöhe: talseits 8,50m / bergseits 11,00 m 

Erläuterungsskizzen: 
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Stadt Buchen, Stadtteil Hollerbach; Bebauungsplan „Nussbaum“ 

3.0 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie 
Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. §§ 22–23 BauNVO) 
3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen bestimmen sich durch 
Baugrenzen entsprechend Planeintrag. 

Ein Überschreiten der Baugrenzen mit Gebäudeteilen entsprechend den Regelungen nach 
§ 5 Abs. 6 LBO ist zulässig. 

3.3 Stellung baulicher Anlage 

Die Gebäudeausrichtung ist wahlweise senkrecht oder parallel zu den Baugrenzen zulässig. 

4.0 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen     
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 
4.1 Stellplätze, Garagen 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie in den besonders gekennzeichneten Flächen für Garagen und 
Stellplätze allgemein zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und überdachte Stellplätze 
(Carports) nur mit einem Mindestabstand von 5,0m an der Zufahrtsseite und von 1,00m an 
den sonstigen Seiten zu den Fahrbahnflächen zulässig (siehe nachfolgende 
Erläuterungsskizze). 

Die maximale Zufahrtslänge zwischen Garage bzw. überdachten Stellplätzen und dem Rand 
der Verkehrsfläche wird auf 10m beschränkt. 

Zwischen der rückwärtigen von der Verkehrsfläche abgewandten Baugrenze und der 
Grundstücksgrenze sind keine Garagen oder überdachte Stellplätze zulässig. 

Für Eckgrundstücke gilt nachfolgende Erläuterungsskizze:     
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4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO in Form von Gebäuden sind auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einem Volumen von maximal 40 m³ umbauter 
Raum nur in den rückwärtigen, den der Zufahrtsseite abgewandten Grundstücksbereichen 
zulässig. 

Sonstige Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

5.0 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§9 Abs.1 Nr.6 BauGB) 
5.1 Wohneinheiten 

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 

6.0 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
6.1 Verkehrsflächen 

Die im Plan dargestellten Aufteilungen der Verkehrsflächen sind als unverbindliche 
Richtlinien für die Ausführung zu verstehen. 

In der Straße sind geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien vorzusehen. 

7.0 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von    
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und Abs. 1 BauGB) 
7.1 Oberflächenbefestigung 

PKW-Stellplätze, Zufahrten, Hausgänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-
gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der 
Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. 

7.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen (Blei, 
Kupfer, Zink) ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in das Schutzgut Wasser eine 
verwitterungsfeste Beschichtung zwingend. 

7.3 Beleuchtung des Gebietes 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden, von Freiflächen (z.B. Wege, 
Parkplätze) und entlang der Straßen ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- 
und insektenfreundlich zu gestalten. Die Lampen und Leuchtmittel sind so zu wählen, dass 
sie nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen und kein Streulicht erzeugt wird.       

Die Beleuchtung ist durch Schalter, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder auf die 
Nutzungszeit zu reduzieren.         

Unzulässig sind private Dauerbeleuchtung, flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende 
Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom 
höher als 50 Lumen. 
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7.4 Getrennte Regenwasserableitung 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Dachflächen ist getrennt 
zu erfassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen. Die Anlage von Zisternen, 
Teichen etc. auf den Baugrundstücken zur Regenwasserbewirtschaftung wird empfohlen. 

7.5 Anfallendes Oberflächenwasser 

Anfallendes Oberflächenwasser ist zur Versickerung vorzusehen. Auf die Möglichkeit einer 
Regenwasserrückhaltung mit Nutzung wird besonders hingewiesen. 

Gefährdete Gebiete sind von einer Bebauung freizuhalten. Die Nutzung von Straßen als 
Notabflusswege, Errichtung von Mulden, Dämmen und Wällen wird empfohlen. 

Eine angepasste Bauweise (z.B. Anheben des Eingangsbereiches / Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe gegenüber dem Straßenniveau und bauliche Schutzvorkehrungen zur 
Verringerung möglicher Schäden (z.B. Lichtschächte gegen Überflutung schützen, auf 
Unterkellerung verzichten) wird befürwortet. 

7.6 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind–außer im Traufbereich der Gebäude bis max.0,5m 
Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, soweit 
diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt werden. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit 
Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder 
sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welchen diese 
Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in 
geringer Zahl  vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

7.7 Dachbegrünung 

Alle Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden bis 25° Dachneigung, sofern sie nicht aus 
brandschutz- oder sonstigen, sicherheitstechnischen Gründen unbegrünt bleiben müssen, 
sind extensiv zu begrünen. Die Flächen sind mit Substrat mit mind. 12 cm Höhe an zudecken 
und mit einer Saatgutmischung z.B. Dachbegrünung/Saatgut Rieger-Hofmann einzusäen. 

Die Begrünung ist spätestens ein Jahr nach Bezug fertig zu stellen. Die Fläche ist jährlich zu 
kontrollieren und bei Bedarf zu pflegen.               

Untergeordnet können Belichtungseinrichtungen und technische Dachaufbauten zugelassen 
werden. 

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie ist in Kombination zur Dachbegrünung zulässig. 

7.8 Ausschluss von Schottergärten und –schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 
Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind darüber 
hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden, 
mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. 

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage 
von dauerhaft mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

7.9 CEF-Maßnahmen 

CEF-Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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7.10 Vermeidungsmaßnahmen 

Die Obstbäume sind rechtzeitig vor dem Baubeginn von Baumaßnahmen im Zeitraum 
zwischen dem 01.10. und dem 28.02. zu fällen und zu räumen. Holz und Astwerk sind 
unverzüglich abzuräumen. Auch das Altgras ist bis Ende Februar zu mähen. 

Bevor mit dem Bau der Häuser in der Fläche nördlich der Stichstraße begonnen wird, sind 
auf der nördlichen Grenze des Plangebietes mindestens vier Greifvogelstangen zu stellen. 
Sie erzeugen eine Kulissenwirkung, die dafür sorgt, dass die Feldlerchen ausreichend 
Abstand halten. 

Die Stangen sollten vor dem 1. März gestellt werden und die Hälfte der Häuser gebaut ist. 

Auf § 44 BNatSchG wird verwiesen. 

7.11 Vergrämung Fledermäuse und Zauneidechsen 

Es wird wie folgt vorgegangen:  

Die drei Obstbäume werden vor dem 1. März gefällt. Wurzeln und Wurzelstöcke bleiben im 
Boden. Holz, Astwerk und Schnittgut ist unverzüglich abzuräumen. Die Fläche wird dabei so 
wenig wie möglich befahren. 

Die Brache wird Anfang März gemäht und das Mähgut abgetragen. Die Fläche wird danach 
mit einem Reptilienzaun umstellt. 

In den beiden ersten Aprilwochen wird die Fläche von Fachkundigen begangen. 
Aufgefundene Eidechsen werden eingefangen und zur Obstwiese im Nordwesten verbracht. 
Es gibt mindestens drei Begehungen bei geeigneter Witterung. 

In der dritten Aprilwoche werden im Beisein von Fachkundigen die Vegetation mit dem 
Oberboden aufgenommen und abgefahren und die Wurzelstöcke gezogen. Der Zaun wird 
dabei abgebaut. 

Die fachkundige Umweltbaubegleitung legt die Termine der Begehungen fest, veranlasst 
notwendige zusätzliche Begehungen und Mähgänge und gibt die Lage des Reptilienzaunes 
vor. 

8.0 Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Pflanzgebot innerhalb der Baugrundstücke 

Je Baugrundstück ist mindestens ein hochstämmiger Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. 

Bei der Pflanzung als Hochstämme müssen die Bäume jeweils einen Stammumfang von 
mindestens 10 – 12 cm haben. Die Bäume sind zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

In den beiden östlichen Baugrundstücken werden abweichend davon zwei bzw. drei Bäume 
punktuell entlang der Unterneudorfer Straße festgesetzt. 

Mindestens 5 % der Grundstücksfläche sind mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen- 
oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch ca. 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. 
Pflanzabstände: 1,5 m Pflanzgröße: 2 x v, 60 – 100 cm. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug bzw. Inbetriebnahme zu vollziehen. 
Die Arten- und Sortenlisten unter Ziffer IV. des Textlichen Teils sind zu beachten. 

8.2 Maßnahmen im sonstigen Geltungsbereich 

Der schmale Grünstreifen am Nordrand wird mit Saatgut gesicherter Herkünfte als Fettwiese 
eingesät und nach Bedarf gemäht. 
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Die beiden Flächen an der Wendeanlage werden mit Saatgut gesicherter Herkünfte als 
Fettwiese eingesät. Der Bestand ist zweimal im Jahr zu mähen und das Mähgut abzuräumen. 

In jeder der Flächen werden drei hochstämmige Wildobstbäume (Sperling, Elsbeere, 
Eberesche) gepflanzt. Stammumfang 12/14. 

Die Bäume sind dauerhaft zu unterhalten. 

Einsaat und Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der 
Erschließungsstraße zu vollziehen. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
1.0 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
1.1 Dachneigung 

Die Dachneigung wird für Haupt- und Nebengebäude auf 0°-45° festgesetzt. 

1.2 Dachform 

Es sind alle Dachformen für Haupt- und Nebengebäude zulässig. Versetzte Firste sind 
ebenfalls zulässig. 

Garagen und offene Garagen sind entweder in das Hauptgebäude einzubeziehen oder 
freistehend zulässig. Flachdächer bei nicht erdüberdeckten Garagen und offenen Garagen 
sind nur zulässig, wenn sie begrünt sind. 

1.3 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachgauben dürfen zwei Drittel der Gebäudelänge nicht überschreiten. Ein Mindestabstand 
von 1,0 m zu den Giebelwänden ist einzuhalten. Zum Dachfirst und zur Dachtraufe ist, 
gemessen an der Schräge, ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Dachaufbauten auf 
einer Dachfläche sind einheitlich zu gestalten. 

Erläuterungsskizze Dachaufbauten und Dacheinschnitte: 

1.4 Dacheindeckung 

Zur Dachdeckung sind Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtönen ziegelrot, rotbraun bis 
dunkelbraun, anthrazit und grau zu verwenden. Die Verwendung der Dächer zur Nutzung der 
Sonnenenergie und begrünte Dächer sind allgemein zulässig. 

1.5 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme von 
Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 
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2.0 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Beleuchtete Werbeanlagen und Werbeanlagen für Fremdwerbungen sind unzulässig. 

3.0 Einfriedungen, Stützmauern und Geländeveränderungen                
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
3.1 Einfriedungen und Stützmauern entlang von Verkehrsflächen 

Einfriedungen und Stützmauern entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind insgesamt 
(auch in Kombination) nur bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. 

Sofern Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen als Hecke vorgesehen sind, sind 
sie mit standortheimischen Heckengehölzen gemäß Artenlisten im Anhang auszubilden. In 
Hecken eingewachsene künstliche Einfriedungen sind dabei zulässig. Darüber hinaus sind 
die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) zu beachten. 

3.2 Einfriedungen und Stützmauern entlang sonstiger Grundstücksgrenzen 

Als Einfriedigung im (rückwärtigen und seitlichen Grenzbereich) sind nur standortheimische 
Hecken gemäß Pflanzliste sowie Holz- oder Maschendrahtzäune bis zu einer maximalen 
Höhe von 2,00 m zulässig. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig. Darüber hinaus sind Stützmauern 
nur gestaffelt gemäß den Regelungen zur Böschungsneigung und Erläuterungsskizze unter 
3.3 zulässig. 

Hinsichtlich der Höhe von Einfriedigungen und Stützmauern sind darüber hinaus die 
Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten. 

3.3 Einfriedigungen und Stützmauern 

Die Gesamthöhe von Einfriedigungen und Stützmauern dürfen auf der Grundstücksgrenze 
dürfen nicht mehr als 1,50m betragen. 

3.4 Stützmauern 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Darüber hinaus sind Stützmauern 
nur gestaffelt gemäß den Regelungen zur Böschungsneigung und Erläuterungsskizze unter 
3.5 zulässig. 

3.5 Geländeveränderungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer max. 
Gesamthöhe von 1,5 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig. Als natürliches 
Gelände gilt die Geländeoberfläche vor Beginn jeglicher Bauarbeiten. Die Gebäude- und 
Geländeverhältnisse auf den Nachbargrundstücken sind zu berücksichtigen. Zu 
Nachbargrundstücken sind nur Böschungen bis zu einer Neigung von 30° zulässig. 

Ausnahmen werden nur beim Nachweis schwieriger topographischer Verhältnisse oder 
Angleichungserfordernissen gestattet. 

Böschungen, die durch die Anlage von Straßen, öffentlichen Wegen und Plätzen entstehen, 
sowie die bergseitige Verfüllung zwischen Gebäude und Erschließungsstraße sind von 
dieser Regelung ausgenommen. 
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Erläuterungsskizze Aufschüttungen und Abgrabungen: 

4.0 Verwendung von Außenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 
Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

5.0 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 
Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

6.0 Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze pro 
Wohnung erhöht. 

III.HINWEISE 
1.0 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 
Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen und 
anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2.0 Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 
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3.0 Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial 
angetroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 
Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über 
Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vorläufig 
zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der zuständige 
Abfallentsorger Auskunft. 

4.0 Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuheben 
und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur 
Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 
1BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit 
Pflanzenresten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, 
Schutz vor Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der 
Baustelleneinrichtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche 
Bodenstruktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 
Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

5.0 Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere 
Wasserbehörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die 
Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG).  

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten 
Bereich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist 
unzulässig. 

6.0 Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
empfohlen. 

7.0 Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserversorger 
gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 
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Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeitsblatt 
W555 zu beachten. 

8.0 Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 
unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) gehen 
nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nutzung bei 
den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. Gemäß § 12 Abs. 
5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt. 

9.0 Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und 
Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der 
Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 
Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine 
vorherige Benachrichtigung. 

10.0 Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von 
Starkregenereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von 
Gebäudeteilen unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema 
Hochwassersicherheit / Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist.
Beim Nachweis der Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten 
Objektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer 
Wasseransammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im 
Straßenraum vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 
119 zu beachten. 

11.0 Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 
Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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IV. ARTUNGEN- UND SORTENLISTE 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und
Anpflanzungen 
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Artenliste 2: Obstbaumsorten 

.A.rtenliste 2: Obstbaumsorten 

Obstbaumart Geeignete Sorten 

Apfel 

Bittenfelder, Börtlinger '\\~einapfel, Boskoop, Brertacher, Champagner Renette, 
Danziger Kant, Gebrers Rambur, Gev..i irzluiken, Goldrenette von Blenhe-im, 
Hauxapfel, JosefMusch, Kaiser Wilhelm, Maunzenapfel, R!1einischer Bohnapfe1, 
Rheinischer Kmmmstiel, Rheinischer Wi.nterrambur, Sow1e.nwirtsapfel, Welschiser, 
Zabergäu Renette 

Birne 

Petersbirne, Wahls Schnapsbirne, Nägelesbirne, Palmischbirne, Fässlesbime, 
Kärcherbirne, Wilde Eierbirne, Conference, Kirchensaller Mostbirne, Metzer 
Bratbirne, Schweizer Wasserbirne, Josephine von Mecheh1, Bayerische Weinbirne, 
Paulsbirne, Geddelsb. Mostbirne, Stuttgarter Geißhirtle 

Süßkirschen Regi.na, Hedelfinger, Büttners R,ote Knorpel, Sam 
Walnüsse Mars, Nr. 26, Nr. 139 

Artenl iste 3: Empfohlene Saatgutmischung 

Bereich SaatgutU!isc hung 

Grünflächen 

Fetti..viese mittlerer Standorte 
(z.B. Rieger-Hofi.nann Frischwiese I Fettwiese mit 30 % Blu-
men und 70 % Gräsern oder vergleichbare Mischungen anderer 
Anbieter) 

Herkunftsgebiet für Saatgut gesicherter Herkunft soll das , Südwestdeutsche Bel'.gland" sein. 

Ausgefertigt: 

Buchen, den 03. Dezember 2024 

DIE STADT: DER PLANFERTIGER: 

~ . . ... J .. ~ ---

Bürgermeister Planverfasser 

L.. 

- Seite 15 -


	BBPL_Nussbaum_Hollerbach_Schriftl.Festsetzungen-ohne Unterschriftsblatt
	Schriftl. Festsetzung mit Unterschrift



